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DIE ARCHITEKTONISCHE COMPOSITION.

3. Abfchnitt.

Die Anlage des Gebäudes.
VON HEI'NRICH WAGNER.

Der zur Darfiellung gebrachte fchöpferifche Gedanke fpricht fich im Entwurfe

aus. Hierbei if’c von den Vorbedingungen der Entf’cehung des Bauwerkes auszu-

gehen und in naturgemäfser Entwickelung die allgemeine Anlage, die innere und

äußere Geftaltung deffelben unter Berückfichtigung aller darauf einwirkenden Factoren
abzuleiten.

Im I. Abfchnitt wurde dargethan, dafs die äußere Gefialtung aus dem inneren

Organismus des Gebäudes hervorgehen muß, dafs fomit beide in innigf’cer Wechfel—

beziehung zu einander fiehen. Sie laffen {ich in der dem Entwurfe zu Grunde

liegenden Idee nicht trennen. Der Künftler muß, indem er fich anfchickt‚ [eine

Idee zur Darf’tellung zu bringen, das ganze Bauwerk in [einen Hauptlinien im Geii’ce

vor fich aufgebaut fehen. Diefes allgemeine Bild vor Augen, macht er das Zeichen—

blatt zur Werkftätte feines Geif’tes, indem er zunächf‘c den baulichen Organismus,

die Anlage des Gebäudes, in Grundrifs und Aufrifs in großen Zügen zu fkizziren

und demnächft im ausgearbeiteten Entwurf fell: zu fie11en fucht.

Die Grundriffe bef’cimmen die Planform und innere Eintheilung des Bauwerkes;

fie dienen ferner zur Ergänzung der Aufriffe, welche in den Anfichten oder

Fagaden und Durchfchnitten die Geftaltung der äußeren und inneren Archi-
tektur, zum Theil auch der Conflruction veranfchaulichen.

Im vorliegenden Abfchnitt haben wir uns mit der Anlage des Gebäudes, die

fich in der organifchen Anordnung und in der Verbindung der einzelnen Gebäude-

theile kund giebt, zu befchäftigen. Wir beginnen mit der Bezeichnung der allge—

meinen Gefichtspunkte, von denen aus die Gefammtanlage zu betrachten ift, die

alfo für den Entwurf im großen Ganzen zu berückfichtigen find.

I. Kapitel.

Grundlagen des Entwurfes.

Aus dem Zweck und der Bedeutung des Gebäudes gehen die allgemeinen und

räumlichen Bedürfnier hervor. Die Fef’tf’cellung derfelben, die Wahl der Bauitelle,

die Bezeichnung befonderer örtlichen Erforderniffe und eigenartiger, oft individueller
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Anfprüche müffen dem Entwerfen des Bauwerkes vorangehen‚ Sie werden ergänzt

durch Vorfchriften über die einzuhaltende Baufumme, oft auch über die Art der

Ausführung und Ausftattung, bisweilen auch durch Gefetz, Bauftatut etc. Alle

diefe Bedingungen bilden, zumeif‘t im Programm zufammengefafft, die erfien Grund-

lagen des Entwurfes.

Es ift unbedingt erforderlich, fich vor Beginn der Arbeit über alle diefe in

Betracht kommenden Gefichtspunkte vollkommene Klarheit zu verfchaffen. Durch

das Programm allein erlangt man fie wohl nur in den allerfeltenften Fällen. Es ift

meift ungenügend und mangelhaft, und doch hängfdas Gelingen des Werkes

grofsen Theils davon ab. Die Verantwortlichkeit für das Bauwerk fällt aber immer

dem Architekten anheim; ihn trifft der Tadel, wenn es mifslungen ift. Er mufs

defshalb fo viel als möglich bei Fef’tftellung des Programms mitzuwirken fuchen.

Vor Allem aber mufs er fich einen klaren Einblick in die Verhältniffe verfchaffen,

um, wenn nöthig, die Unzuträglichkeiten bezeichnen zu können und eine Ver-

befferung der Bedingungen zu erwirken; anderenfalls aber fell er den Standpunkt des

Architekten vor den zu erwartenden Folgen in geeigneter Form wahren. Diefe

Mafsregel oder gar die Niederlegung des Mandats wird indefs nur alleräufserften

Falles, wenn die Anforderungen des Programms mit einer rationellen Anlage des

Bauwerkes ganz unvereinbar find, zu ergreifen fein. Denn, wenn auch das Gebäude

in erf’ter Linie dem Zweck anzupaffen ift, dem es dienftbar fein foll, fo if’t es doch

zugleich nach dem Wunfche desjenigen einzurichten, der es bewohnen oder in deffen

Befitz es übergehen fell. Bauherr ift nun einmal derjenige, der den Bau bezahlt,

und feinem Wunfche und Willen ift daher in thunlichfter Weife Rechmlng zu tragen.

In der Regel wird es auch dem Gefchick des erfahrenen Architekten gelingen, die

Schwierigkeiten auf die eine oder die andere Weife künftlerifch zu löfen, wenn fein

Einflufs nicht hinreichen follte, fie ganz aus dem Wege zu räumen.

Die oben angeführten im Programm zufammenwirkenden Factoren können

natürlich nur für die einzelnen Gebäudegattungen und auch da nur von Fall zu

Fall präcifirt werden. Es ift hierbei eben fo fehlerhaft, wenn diefe Beftimmungen

zu vag, als wenn fie gar zu beftimmt abgefafft find. Die Zuziehung des fachver-

fländigen Baumeif’cers ift daher bei Abfaffung des Programms in den meiften Fällen

unerläfslich.

Schon die räumlichen Erforderniffe der Aufgabe werden gewöhnlich unrichtig

beurtheilt. Sie werden eben fo häufig unterfchätzt, als überfchätzt. Denn dem

Bauherrn und Bewohner fehlt, auch wenn fie mit allen an das Gebäude zu fiellen-

den Anforderungen durch eigene Erfahrung und Praxis vollkommen vertraut find,

in der Regel das geiftige Anfchauungsvermögen. Die wenigften Laien find im

Stande, eine Zeichnung zu verfiehen, und erft bei der Benutzung des fertigen Baues

werden die Mängel herausgefunden, und der Bauherr entdeckt dann, dafs die Räume,

deren Zahl und Gröfse er angegeben hat, zu grofs oder zu klein find, dafs ihre

Anordnung und Einrichtung den Befonderheiten der Aufgabe, vielleicht auch nur

feinen eigenen Erwartungen und Wünfchen, nicht entfprechen.

Die räumlichen Erforderniffe werden hauptfächlich durch die Zweckdienlichkeit

befiimmt. Sie find ihrerfeits wieder — unter fonf’c gleichen Verhältniffen und eine

möglichft rationelle, compendiöfe Gefammtanlage vorausgefetzt — geradezu aus—

fchlaggebend für den Kofienaufwand. Ihre richtige Bemeffung im Programm ift

daher auch in diefer Hinficht von grofser Wichtigkeit.
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Auch die Schwierigkeiten bei der Wahl einer Bauftelle werden oft nicht

gehörig gewürdigt, wenn auch die Frage ihrer Zweckdienlichkeit im Allgemeinen

leichter zu beurtheilen ift, als manche andere Erforderniffe. Indefs wird auch hier

die nöthige Gröfse nicht felten unterfchätzt. IPC es doch, und zwar bei Concurrenzen,

thatfächlich fchon vorgekommen, dafs die ausgewählte, im Situationsplan bezeichnete

Bauftelle für Unterbringung der in einem Gefchofs verlangten Räume zu klein war,

fo dafs in fpäteren Nachtragsbeftimmungen Zahl und Gröfse der Räume einer Re-

duction unterzogen werden mufften. Die Aufgabe des beizuziehenden Sachver-

f’cändigen wird es fein, die in Frage kommenden Bauflellen auf ihre Eignung im

Allgemeinen und Befonderen zu prüfen und demgemäfs ihre Lage, Befchaffenheit,

Ausdehnung und Gröfsenverhältniffe, die Möglichkeit, dem Gebäude eine angemeffene

Stellung zu geben, es erforderlichen Falles erweitern, ihm gute Erhellung und freien

Luftzutritt verfchaffen zu können, fo wie fonf’cige auf Gefundheit, Wohlergehen und

Annehmlichkeit der Bewohner bezügliche Anforderungen zu erfüllen, in ernfte
Erwägung zu ziehen.

Für viele Gebäude find dies Fragen von folcher Bedeutung, dafs fie für die

Wahl der Bauf’telle entfcheidend find. Bei anderen Gebäuden find hingegen Gefichts-

punkte mehr äfthetifcher Natur, das Erfordernifs, die äufsere Architektur zu wirkungs-

voller, anmuthiger oder monumentaler Erfcheinung bringen zu können, vom künft-

lerifchen Standpunkte aus ins Auge zu faffen.

Andere zum Theil nicht technifche Fragen, von denen die Zweckdienlichkeit

der Bauftelle abhängt, brauchen hier nur angedeutet zu werden. In dem einen

Falle ift die Möglichkeit, dem Platze bequeme Zufahrtsf’crafsen zu fchaffen, die Ver-

bindung mit Land— und Wafferwegen herzuftellen, in einem zweiten Falle das Be-

dürfnifs. den Bau dem regen Verkehr, dem Leben und Treiben einer grofsen Stadt

zu erfchliefsen und den allgemeinen Zutritt thunlichft zu erleichtern, im dritten Falle

die Nothwendigkeit, ihn von geräufchvollen Orten und Fabriken, von Lärm und
Störungen aller Art fern zu halten, ausfchlaggebend. Die Mannigfaltigkeit und
Wichtigkeit der für die Wahl des Platzes in Betracht kommenden Hauptgefichts-
punkte ift dadurch in das richtige Licht gefetzt.

Auch Lage und Stellung des Bauwerkes find zum Theil von diefen und ähn—
lichen Momenten, zum Theil aber von der Ausf1cht und Umgebung, fo wie von der
Richtung gegen die Himmelsgegenden, welche dem Gebäude oder einzelnen Theilen

deffelben zu geben find, abhängig. Diefer Punkt wird bei gewiffen Gebäudearten

näher zu erörtern fein; er kann hier nur eine allgemeine Berückfichtigung finden.

Für die meiiten Zwecke wird öftliche und füdöf’cliche Richtung für eben fo

günf’tig, als weltliche und füdweftliche für ungünftig gehalten. Bei rein fiidlicher

Lage, obgleich fie allgemein als gefund anerkannt ift, wird getadelt, dafs man

während der Sommermonate unter der Sonnenhitze fehr zu leiden hat, während

rein nördliche Lage, wegen des mangelnden Sonnenlichtes, für manche Zwecke

gemieden, für manche aber auch gefucht wird. Im Uebrigen ftimmen die Anfichten

über diefen Punkt keineswegs überein; auch ift man durch Befchaffenheit und Form

der Bauftelle, durch Strafsen-Alignement und Nachbarhäufer und durch andere
örtliche Einflüffe häufig in die Lage verfetzt, das Gebäude nicht fo fiellen zu können,

wie man es fonft gern thun würde. Und felbf’c wenn man hierin ganz freie Hand
hat, fo wird man oft den verfchiedenartigen Wünfchen und Rückfichten am Beften

dadurch Rechnung tragen, dafs man das Gebäude nicht genau gegen die Himmels-



richtungen orientirt, fondern eine folche Abweichung annimmt, dafs die Einflüffe der

Himmelsgegenden nicht fo ausgefprochen in Wirkfamkeit treten 25).

Der Grad der künftlerifchen Ausbildung, welcher der äufseren Erfcheinung

und der inneren Ausftattung des Bauwerkes zu geben iii, hängt zunächft von Be-

ftimmung und Rang deffelben, fodann von den zur Verfügung fiehenden Mitteln

ab. In erfterer Beziehung müffen die im I. Abfchnitte entwickelten Grundfätze zur

Anleitung und Führung dienen. Die Abwägung deffen, was bei Werken der

Monumental-Architektur für Sacral— und für Profanzwecke oder was bei blofsen

Nützlichkeitsgebäuden für öffentliche oder Privatzwecke am angemeffenften und

wirkfamften if’t, mufs der Beurtheilung und Phantafie des fchaffenden Künftlers

überlaffen werden, durch deffen Entwurf es zur Darf’cellung und Anfchauung gelangt.

Diesbezügliche Vorfchriften, wenn folche im Programm überhaupt aufgenommen

werden follen, können daher nur ganz allgemein unter Hinweis auf die zur Ver—

fügung ftehenden Geldmittel gefafft fein, um dem Architekten als ungefährer An-

halt für das Mafs der künfllerifchen Geftaltung zu dienen. Derjenige Entwurf,

welcher mit den geringften Mitteln am meiften erreicht, wird der belle fein.

Wenn die vorhandenen Mittel befchränkt find , fo wird man am allerwenigften an der räumlichen

Enrwickelung des Bauwerkes zu kargen, vielmehr die architektonifche Ausbildung auf ein befcheidenes

Mafs zu befchränken und alles Aufsergewöhnliche zu vermeiden haben. Das Ortsübliche ift faft immer

auch das Billigfte; daher ift auch das Baumaterial der Gegend, in fo weit es für den betreffenden Bau

geeignet ill, meift am vortheilhafteften, und es wurde bereits im I. Abfchnitt gefagt, dafs durch ge-

fchickte Verwendung des befcheidenen Bauftoffes, im Verein mit wahrheitsgetreuer Gliederung deffelben,

eine beffere und fchönere Wirkung zu erzielen ift, als durch grofsen Aufwand von werthvollem Stoff, der

ohne wirklich künftlerifches Verftändnifs durchgebildet ifi.

Defshalb wird man auch da, wo die Baufumme reichlich bemeffen iii, da, wo man das Glück hat,

mit Aufgaben der Monumental-Architektur betraut zu werden, wohl daran thun, lich eine weife Mäfsigung

aufzuerlegen und des Wortes eingedenk zu fein, dafs da, wo Reichthum auch Einfachheit, wo Licht auch

Schatten, wo Leben auch Ruhe fein mufs, und dafs das, was das Herz erfreut, nicht der Prunk, fondern

die Harmonie ill.

Die den Kofienaufwand befiimmenden Hauptfactoren find fomit einestheils das

Mafs der räumlichen Erforderniffe, anderentheils der Grad der künftlerifchen Aus-

bildung des Gebäudes. Sie kommen, wie fchon erwähnt, im Entwurf, fodann im

Koflenanfchlag zu klarer Anfchauung und ziffermäfsigem Verfiändnifs. Urn indefs

von vornherein einen Begriff von der Höhe der Baufumme zu erlangen, kann man

die unter analogen Verhältniffen in jüngfter Zeit errichteten Gebäude ähnlicher Art

und Ausführung zu Grunde legen und daraus, bei Annahme derfelben Höhenmafse,

den Einheitspreis bezogen auf das Quadr.-Meter der überbauten Grundfläche, alfo

die Baukof’cen eines je nach Umftänden ein—, zwei- oder mehrgefchoffigen Gebäudes

ermitteln“). Oder es wird, wohl noch richtiger, der Preis für das Cub.—Meter des

ganzen Gebäuderauminhaltes in ähnlicher Weife gefunden.

Indefs ift es nicht fowohl die gefammte überbaute Grundfläche, fondern viel-

mehr die nach Abzug von Mauerdicken, Gängen, Treppen etc. für die befonderen

Zwecke des Gebäudes verbleibende eigentliche nutzbare Grundfläche, deren Ein-

heitspreis beim Vergleich der Baukoften zu Grunde gelegt werden follte. Man

ftelle diefen Vergleich bei einer Anzahl von Gebäuden derfelben Gattung an“), und

25) Deutfches Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin x881. S. zor.

26) Siehe: Deutfcher Baukalender.

27) Siehe die folgenden Abtheilungen.

Handbuch der Architektur. IV. 1. 6
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man wird finden, dafs oft ein fehr erheblicher Unterfchied in den Baukoften für das
Quadr.- oder Cub.-Meter Nutzraum beliebt, je nachdem die Grundrifsanordnung
des Gebäudes — ganz abgefehen von fonftigen, auf den Koflenpunkt einwirkenden
Verhältniffen w eine mehr oder weniger compendiöfe ill.

Damit foll keineswegs angedeutet fein, dafs etwa an den Abmeifungen jener wichtigen und noth-
wendigen Vor- und Verbindungsräume oder gar an den Mauerftärken gekargt werden foll; aber erftere
find oft bei manchen Gebäudegrundformen fo ungebührlich ausgedehnt, dafs fie den Verkehr im Haufe
erfchweren , ohne dabei diefelbe räumliche Wirkung hervorzubringen, welche durch eine einfache, mehr
concentrirte Anordnung diefer Gebäudetheile erreicht werden kann. Dazu kommt meift noch eine gröfsere
Fagadenentwickelung und nicht felten die Anwendung ftark vorfpringender Baumaffen oder Rifalite, welche
zur Vertheuerung beitragen. Die hierdurch verurfachten Mehrkoften find in der That oft viel bedeutender,
als diejenigen, welche eine beffere formale Durchbildung und reichere architektonifche Gliederung des
Bauwerkes beanfpruchen würde; über letztere wird, weil äufserlich und daher für Jedermann augen-
fcheinlich, viel Aufhebens gemacht. Ueber erftere, über jene Verfchwendung in der Aneinanderreihung und
Verbindung der Räume und Gebäudetheile wird dagegen kein Wort verloren, weil diefe Mängel dem
inneren Organismus anhaften und fich daher dem Auge entziehen.

Den hier namhaft gemachten Momenten wird durch die angedeutete Nor-
mirung der Baukoften für die Mafseinheit des nutzbaren Raumes Rechnung getragen.
In fehr einfacher und allgemein verfiändlicher, aber nicht bei allen Gebäudearten
anwendbarer Weife wird daffelbe Refultat erreicht, indem man den Einheitspreis
nach der Kopfzahl der Perfonen, welche in dem Gebäude Aufnahme finden follen,
berechnet, und fomit bei Kirchen, Schulen, Krankenhäufern etc. die Herftéllungs-
koften pro Sitzplatz, Bettftelle etc. bemifft, Bei manchen Gebäuden kann diefes
Verfahren auch für andere Nutzeinheiten Anwendung finden.

Indefs ift ein genauer Ueberblick über die Baukoften und die Möglichkeit, da
und dort zu- und abgeben zu können, erft, nachdem der Entwurf angefertigt ill,
durch den eigentlichen Kofienanfchlag zu erlangen. Nichts hat den Architekten-
Rand beim Publicum vielfach fo fehr in Mifscredit gebracht, als die Nichteinhaltung
der veranfchlagten Baufumme. Es hat zur Folge gehabt, dafs Bauausführungen,
häufig mit Umgehung des Architekten, in die Hände des Bauunternehmers über-
geben werden, theils urn eine vorher vereinbarte Paufchalfumme, theils auf Ausmafs
nach den Accordpreifen. Der Bauherr glaubt, dadurch nicht allein die Koflen für die
Anfertigung des Entwurfes und für die Mühewaltung des Architekten während der
Ausführung erfparen zu können, fondern auch eine Sicherheit gegen alle Ueber-
fchreitung zu haben. Und doch wird diefe in den meiden Fällen durch den Bau-
herrn felbf‘r herbeigeführt, fei es, dafs er, während des Baues erf’t zu richtiger An-
fchauung gelangt, feine Anfichten ändert und zu Abweichungen von den urfprüng-
lichen Plänen Veranlaffung giebt; fei es, dafs er, von der Bauluft ergriffen, Erwei-
terungen vornehmen läfft, eine gediegenere Ausführung, einen gröfseren Reichthum
der äufseren oder inneren Architektur, als vorgefehen war, anordnet. Und wenn es
dann an die Bezahlung und an die Abrechnung kommt, fo ift die Ernüchterung
eingetreten, und auf den Architekten wird kurzer Hand alle Schuld abgeladen. Er
darf darum, wenn der Bau folche Phafen durchzumachen hat, nicht verfäumen, fich
gegen den'Vorwurf der Koftenüberfchreitung oder gar gegen die in einzelnen
Fällen vorgekommene Geltendmachung feiner Haftbarkeit bei Zeiten zu fichern.
indem er, am beiten auf dem Wege der Correfpondenz, den Bauherrn über die

Mehrkol‘ten diefer Abänderungen vom urfpriinglichen Entwurf fiets aufklärt.
In diefer Hinficht befindet fich der Architektenftand in Deutfchland in einer fchwierigeren Lage,

als in anderen Ländern. Nirgends find feine Obliegenheiten fo bedeutend, noch ift feine Verantwortlich-
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keit fo grofs, und dennoch ift nirgends feine Stellung fo unklar, fein Einflufs fo befchränkt, wie bei uns.

Dies ift u. E. zum Theile auf zwei Urfachen, welche mit dem bei der Veranfchlagung und Vergebung

üblichen Verfahren zufammenhängen, zurückzuführen, und zwar:

1) weil dem deutfchen Architekten in der Regel die Aufgabe zufällt, nicht allein die Mailen-

herechnung, fondern auchden Koflenanfchlag des Gebäudes, deren doch vor Allem der Baugewerkmeif’ter

oder Uebemehmer für fein Angebot bedarf, anzufertigen;

2) weil Architekt und Uebernehmer bei uns häufig eine und diefelbe Perfon find, fei es nun, dafs

ein academifch gebildeter Architekt zum Uebemehmerftande übergeht, fei es, dafs ein künftlerifch begabter

Uebernehmer als Architekt functionirt.

V Dafs erfteres Moment ein Mifsftand ernfter Art ift, dies beweifen jene Fälle, in denen die

Architekten für Ueberfchreitung ihrer Voranfchläge thatfächlich haftbar gemacht werden find. Und aus

diefem erften Mifsftand ift , wie wir glauben, der zweite hervorgegangen. Denn wenn einmal für den

Architekten die Gewohnheit befteht, den Kofienanfchlag anzufertigen, ihm fomit mindef’tens die moralifche

Verpflichtung auferlegt ift, für die Einhaltung defielben einzutreten, fo liegt es ihm auch nahe, das damit

verbundene Rifico , durch Uebernahme der Ausführung in Selbftverwaltung, zu mindern. Zweifellos hat

aber in diefem Falle die Vertrauensftellung, die der Architekt als technifcher Anwalt des Bauherrn ein-

nehmen foll, ein Ende, und dies ift im Intereii'e des ganzen Standes auf das Tieffte zu beklagen.

Die Stellung des Architekten wird dagegen eine vollkommen klare und unabhängige, fein Anfehen

ein viel gröfseres und bedeutfameres , wenn er, wie dies in England und auch zum Theil in Frankreich

der Fall ift, Mailenberechnung und Koftenanfchlag nicht anzufertigen hat. In England pflegt erfl:ere der

mea/urz'ng furwyor, letztere der builzler aufzuftellen; in Frankreich nehmen archilerte 7/érijz'cateur und

entreprmeur ähnliche Stellungen ein. Als Grundlage hierzu und für den Accord dient in England eine den

Plänen beigegebene äufserft minutiöfe, vom Architekten verfaffte Arbeitsbefchreibung oder fpecz'j‘icafz'an, deren

genauefte Einhaltung er während der Oberleitung des Baues zu überwachen hat. Seine Obliegenheiten

find im Uebrigen diefelben, wie anderwärts; feine Thätigkeit aber widmet er ausfchliefslich {einem

Clienten. Die Vereinigung der Function des Uebernehmers mit derjenigen des Architekten kommt nicht

vor oder wird als unvereinbar mit dem Anfehen des letzteren betrachtet. Eine active Betheiligung an

irgend einem Bauunternehmen wird Seitens des ganzen Architektenflandes auf das Aeufserfte perhorrescirt,

fogar die Anfertigung einer Maffenberechnung (preparatian of the &ill of guantz'tz'es) durch den bauleitenden

Architekten oder feinen Gefchäftstheilhaber, wenigftens in den Städten, beanftandet.

Bei unferen Verhältniifen ift indefs zunächft wohl keine Ausficht vorhanden, dafs wir in die glück-

liche Lage unferer englifchen Fachgenoffen gelangen werden. Sie find indefs eben fo ftrict an ihre Bau-

hefchreibung und an den Accordanfchlag des Uebernehmers, wie wir an den von uns felbft angefertigten

Koflenanfchlag gebunden.

Allerdings find Abweichungen von den Zeichnungen niemals ganz zu ver-

meiden; denn bei Neubauten und noch viel mehr bei Bauveränderungen wird Un-

vorhergefehenes vorkommen; es werden Verbefferungen, die man nicht ohne Nach-

theil für den Bau von der Hand weifen kann, gemacht, und jede derartige Aenderung

führt zu Mehrkoi’cen. Es empfiehlt fich defshalb, den Bauherrn von vornherein zu

veranlaffen, ganz unabhängig von einem diesbezüglichen Anfatz im Kofienanfchlag,

einen gewiffen Betrag — um eine Zahl zu nennen, etwa 10 Procent der Baufumme

— für folche Fälle vorzufehen.

Innerhalb der in folcher Weife gefiellten Grenzen ift es in der That möglich,

von ganz aufserordentlichen Fällen abgefehen, die Koflenanfchläge einzuhalten. Und

dies wird, auch bei dem jetzt herrfchenden Syftem der Veranfchlagung, ficherlich

zur Folge haben, dem Architektenftande nicht allein feine legitimen Anfprüche auf

Uebertragung des Entwurfes und der Obefleitung des Bauwefens zu fichern, fondern

ihm auch eine ebene, unverrückbare Grundlage für feine natürliche Stellung als

Vertrauensperfon des Bauherrn, deffen Intereffen er nach allen Richtungen zu ver—

treten hat, zu verfchaffen. Sein Anfehen im Staats und Gemeindewefen wird

dadurch wachfen, feine Unabhängigkeit unanfechtbar fein. Der Bauherr wird er-

kennen, dafs er in jeder Beziehung beffer daran thut, fein Haus einem tüchtigen,
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erfahrenen Künlltler anzuvertrauen, an&att dem Baugewerkmeifler auch die Aufgabe

des Architekten zu übertragen. Er wird einfehen, dafs das Werk nicht allein in

Erfindung und künitlerifcher Durchbildung, fondern auch in der Ausführung durch

die vom Baumeil’ter auszuübende Controle über Qualität von Material und Arbeit,

endlich durch die Sicherheit gegen Ueberforderung dabei gewinnt. Diefe Vortheile,

die Ruhe des Bauherrn, welcher feine Intereffen gewahrt weifs, wiegen gewifs die

dem Architekten zu gewährenden Emolumente reichlich auf.

Dies find für Bauherr und Baumeifter allgemeine Anhaltspunkte, die für die

Gründung des Werkes eine fichere Bafis gewähren. Wir werden uns beim Ent-

wurf, bei Geftaltung und Ausbau deffelben in den nächf’ten Kapiteln darauf ftützen.

2 . K ap i t el.

Raumbildung.

Die Befchaffung eines umgrenzten Raumes ift der Zweck der Errichtung des

Gebäudes im Allgemeinen. Von dem einzelnen Raume als einfachfter Gebäude-

anlage ift fomit auszugehen. Er ift zugleich als eine Zelle des baulichen Organismus,

als das bei Geltaltung des Gebäudes zu Grunde liegende Gebähdeelement aufzu-

faffen. Es fell hierbei die Beftimmung des Raumes und Gebäudes ganz und gar

aufser Acht gelaffen und nur die allgemeine bauliche Geflaltung deffelben, wie fie

fich im Entwurfe des Bauwerkes kundgiebt, ins Auge gefafft werden.

Der Raum wird theils durch raumfchliefsende, theils durch raumtrennende

Bautheile gebildet”). Raumfchliefsend ift das Dach und die Abfchlufs- oder Um-

faffungswand (Aufsenwand), raumtrennend die Decke, die Scheide- und Mittelwand,

letztere meif’t parallel mit der Hauptabfchlufswand, erfiere in der Regel fenkrecht

dazu gerichtet. Durch die raumtrennende Decke zerfällt der Bau in einzelne

Gefchoffe.

Oft verlangt die Aufgabe nur einen feitlich begrenzten, oft einen zwar be-

deckten, fonft aber möglichit offenen Ort, oft auch einen Raum von folcher Aus-

dehnung, dafs Decken— und Dachwerk innerhalb der Wände noch Zwifchenunter-

ftiitzungen bedürfen, und hierzu dienen frei ftehende Stützen, Pfeiler, Säulen etc,

Auch ganze Säulen- und Bogenftellungen werden zur Raumtrennung verwendet.

Decke, Dach und Wände find felten oder nie vollfiändig abgefchloffen; es

werden vielmehr zur Verbindung mit dem Aeufseren, mit dem daneben oder darüber

liegenden Raume Oeffnungen angeordnet, und zwar meift in folcher Weife, dafs

diefelben nach Belieben gefehloffen werden können.

_ Wir haben uns hier mit den in Frage kommenden Bautheilen nur in fo fern

zu befaffen, als von ihrer gegenfeitigen Lage und Stellung die Raumbildung und

des Weiteren auch die Gebäudebildurig abhängt.

a) Der Raum.

Bei der Raumbildung iii: zunächli: zu ergründen, welche Form dem Räume im

Allgemeinen unter Berückfichtigung der darauf einwirkenden Factoren zu geben ift,

fei es nun, dafs er für fich allein oder als raumbildendes Element des Gebäudes

betrachtet werde.

'-“) Siehe auch das Vorwurf in Theil Ill, Bd. :, Abth. III: Raumbegrenzende Conflructionen.


